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Gemeinde Wiesenburg/Mark
Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark, den 22. Juni 2021

Beschluss-Nr. 120-14/21

Die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark beschließt in ihrer heutigen 
Sitzung die

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Trauorte des 
Standesamtes der Gemeinde Wiesenburg/Mark

Begründung:
Die Benutzung der Trauorte in der Gemeinde Wiesenburg/Mark ist eine öf-
fentlich-rechtliche Leistung im Rahmen der Eheschließung durch das Stan-
desamt Wiesenburg/Mark. Für die Nutzung ist eine entsprechende Benut-
zungsgebühr gemäß Anlage der beiliegenden Satzung zu erheben. Durch den 
öffentlich-rechtlichen Charakter der Leistung ist eine Abrechnung über ein 
privatrechtliches Leistungsentgelt etc. nicht zulässig.

Finanzielle Auswirkungen:
Der Beschluss der oben genannten Satzung hat keine negativen Auswirkun-
gen auf den Haushalt der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Abhängig von der 

Wahl des Trauortes wird die Gebühr den Produkten 12.2.01.23 (Standesamt), 
57.3.02 (Dorfgemeinschaftshäuser) oder 55.1.01.20 (Park) zugeordnet.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 17 
davon anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15                    Nein-Stimmen: –                    Enthaltungen: –

Gante Beckendorf
Vors. der Gemeindevertretung Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Trauorte  
des Standesamtes der Gemeinde Wiesenburg/Mark

Aufgrund der §§ 3 und 28 Absatz 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I/07, [Nr. 19], 
S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2020 (GVBI. I/20, [Nr. 38], S. 2) und die §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. März 2004 (GVBI. I/04, [Nr. 08] S. 174), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI. I/19, [Nr. 36]), beschließt 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Wiesenburg/Mark in ihrer Sitzung 
am 22. Juni 2021 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Trauorte des Standesamtes der Gemeinde Wiesenburg/Mark:

§ 1
Gebührengegenstand

Für die Benutzung der kommunalen Trauorte für den Zeitraum der Eheschlie-
ßung durch das Standesamt der Gemeinde Wiesenburg/Mark werden Ge-
bühren gemäß der Anlage erhoben. Die Anlage ist Bestandteil dieser Sat-
zung.

§ 2
Gebührenschuldner

(1)  Zur Zahlung der Gebühr verpflichtet sind diejenigen Personen (Gebüh-
renschuldner), welche die kommunalen Trauorte der Gemeinde Wie-
senburg/Mark im Rahmen einer standesamtlichen Eheschließung in 
Anspruch nehmen.

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld

(1)  Die Gebührenpflicht entsteht mit Bestätigung des Termins zur Eheschlie-
ßung und der gleichzeitigen Reservierung des Trauortes.

(2)  Die Gebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den 
Gebühren schuldner oder spätestens zum im Bescheid genannten Fällig-
keitsdatum zu entrichten.

(3)  Vom Gebührenschuldner kann die Zahlung einer angemessenen Voraus-
leistung (Anzahlung), die bis zur vollständigen Höhe der Gebühr betra-
gen kann, verlangt werden.

§ 4
Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Der Gebührenmaßstab und der Gebührensatz sind in der Anlage zu dieser 
Satzung geregelt, die Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Wiesenburg/Mark, den 22. Juni 2021

Beckendorf
Bürgermeister



| 4 | 13. August 2021 | Nr. 8 | Woche 32 AMTSBLATT

— Amtlicher Teil: Amtliche Bekanntmachungen für die Gemeinde Wiesenburg/Mark —

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Trauorte  
des Standesamtes der Gemeinde Wiesenburg/Mark

Nr. Trauorte auf dem Gebiet der Gemeinde Wiesenburg/Mark Gebühr

1. Büro Standesamt, als Eheschließungsraum 
(Platz für ca. 4 Personen)

0,00 €

2. Orangerie 
(Platz für ca. 30 Personen)

80,00 €

3. Kunsthalle 
(Platz für ca. 150 Personen)

250,00 €

4. Schlosspark, große Wiese mit Blick auf den Schlossteich und das Schloss Wiesenburg 
(Platz für ca. 150 Personen)

350,00 €

5. Schlosspark, Insel mit Blick auf den Schlossteich 
(Platz für ca. 50 Personen)

350,00 €

Gemeinde Wiesenburg/Mark
Schlossstraße 1
14827 Wiesenburg/Mark Wiesenburg/Mark, den 23.06.2021

Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark hat in ihrer Sitzung am 22.06.2021 mit Beschluss-Nr. 120-14/21 die Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der Trauorte des Standesamtes der Gemeinde Wiesenburg/Mark beschlossen.

Die vorstehende Satzung wird durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im amtlichen Bekanntmachungsblatt, dem „Amtsblatt für die Gemeinde Wie-
senburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote“ öffentlich bekannt gemacht.

Beckendorf
Bürgermeister
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt  Dessau-Roßlau, den 26.07.2021
Kühnauer Str. 161
06846 Dessau-Roßlau

Flurbereinigungsverfahren nach § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in Verbindung mit § 64
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)
Flurbereinigungsverfahren Walternienburg, Ortslage, Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Verfahrensnummer: 611–16 AB 2069

Öffentliche Bekanntmachung 

Ausführungsanordnung 
gemäß § 61 Flurbereinigungsgesetz

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt ordnet die 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes vom 15.09.2020 für das gesamte 
Flurbereinigungsgebiet an.

Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes wird auf den

15. September 2021, 0.00 Uhr

festgesetzt.

Ab diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die 
Empfänger über. Der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszu-
stand tritt an die Stelle des bisherigen Rechtszustandes.

Gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) wird darauf hin-
gewiesen, dass Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der Pachtver-
hältnisse (§§ 69 und 70 FlurbG), soweit sich die Beteiligten nicht einigen 
können, nach § 71 Satz 3 FlurbG spätestens drei Monate nach Erlass dieser 
Ausführungsanordnung beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Anhalt zu stellen sind.

Begründung

Die Voraussetzungen nach § 61 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 

vom 19. Dezember 2008 (BGBL. I S. 2794) und nach § 61 Abs. 1 Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in der Fassung der Bekanntgabe vom 
03.07.1991 (BGBI. I S. 1418), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes 
vom 23. Juli 2013 (BGBI. I S. 2586) liegen vor, d. h. der Flurbereinigungsplan 
ist unanfechtbar geworden.

Der Flurbereinigungsplan ist den Beteiligten im Anhörungstermin am 
24.11.2020 und 22.07.2021 bekannt gegeben worden. Für die zum Anhö-
rungstermin eingelegten Widersprüche gegen den Flurbereinigungsplan 
erfolgte die Abhilfe bzw. Rücknahme.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntmachung Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt mit Sitz in Dessau-Roß-
lau, Kühnauer Str. 161, 06846 Dessau-Roßlau erhoben werden.

Im Auftrag

Friedrich
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Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Naturbad Brück

Artikel 1
Die am 25.01.2007 beschlossene Satzung über die Erhebung von Benut-
zungsgebühren für das Naturbad Brück in der Stadt Brück, bekannt ge-
macht im Amtsblatt für das Amt Brück, dem Flämingboten Nr. 10/2007 vom 
20.04.2007, in der aktuell gültigen Fassung wird wie folgt geändert:

§ 2
 Einzelkarte  Saisonkarte
Kinder und Jugendliche von 3 bis 16 Jahren, 2,00 € 45,00 €
Schüler bis 18 Jahre,
Studenten,
ALG II- und Sozialgeldempfänger

Erwachsene 3,00 € 80,00 €

Familienkarten
Familientageskarte für 2 Erwachsene 
und bis 3 Kinder 9,00 €
2 Erwachsene und bis 3 Kinder

Familien-Saisonkarten: 
a. 1 Erwachsener und 1 Kind   90,00 €
b. 2. Erwachsene zusätzlich  40,00 €
c. Jedes weitere Kind zusätzlich  20,00 €

Zehnerkarten:
Kinder und Jugendliche von 3 bis 16 Jahren,  16,00 €
Schüler bis 18 Jahre,
Studenten,
ALG II- und Sozialgeldempfänger 

Zehnerkarte Erwachsene  24,00 €

Ausstellung einer Zweitkarte bei Verlust   10,00 €
(Saisonkarte)

Abendkarte, ab 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 2,00 €

Schwimmunterricht
10 Zeiteinheiten á 45 Minuten   85,00 €

Schwimmstufen:
Abnahme   10,00 €

Aushändigung Ausweis   1,50 €
Aushändigung Aufnäher   1,50 €

Leihgebühren
je Sonnenschirm    1,00 €
je Sonnenliege   2,00 €
je Duschmünze   0,50 €

Kindergartengruppen: (innere Verrechnung)   2,00 €
der kommunalen Kita und freier Träger 
der Stadt Brück 

Grundschule Brück: 
VHG bis 13.30 Uhr (Innere Verrechnung)  2,00 €
Ferienspiele  2,00 €
Kindergruppe der ITBA ab 13.30 Uhr  2,00 €

Oberschule Brück: 
Sportunterricht (innere Verrechnung)  2,00 €
Schulische Veranstaltungen  2,00 €

Beim Verlassen des Naturbades verlieren die Einzelkarten ihre Gültigkeit.

Eintrittspreise zu besonderen Veranstaltungen werden gesondert festgelegt.

Die Benutzungsgebühren enthalten die zurzeit gültige gesetzliche Mehrwert-
steuer.

Artikel 2
Die Satzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe in Kraft.

Brück, den 22. Juli 2021

Marko Köhler
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende in der Stadtverordnetenversammlung am 10.06.2021 beschlossene Neufassung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für das Naturbad Brück, wird durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück dem „Amtsblatt für die 
Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote“ öffentlich bekannt gemacht.

Brück, den 22. Juli 2021

Köhler
Amtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung  
des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg, Lindenstraße 51, 15366 Hoppegarten,  

zur Neufestsetzung der Grenze einer Ortsdurchfahrt in der Gemeinde Brück.

Im Einvernehmen mit dem Amt Brück, wird aufgrund der Gestaltung des 
Ortseinganges (Errichtung eines Stadttores) die Versetzung des OD-Grenz-
steines der Ortsdurchfahrt Brück im Verlauf der B 246 erforderlich.
Gemäß § 5 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Bekanntmachung 
der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBI. I S. 1206), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 vom 31. Mai 2021 (BGBI. I, S. 1221), wird die Ortsdurchfahrt Brück 
im Zuge der B 246 von Abschnitt 530 Station 6,723 bis Abschnitt 560 Station 
0,760 mit einer Länge von 4,064 km festgesetzt.

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Landesbetrieb Stra-
ßenwesen Brandenburg, Dienststätte Kyritz, Holzhausener Straße 58, 16866
Kyritz, eingesehen werden.

Der Verwaltungsakt gilt einen Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landesbetrieb Stra-
ßenwesen Brandenburg, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten, einzulegen.

Hoppegarten, den 12.07.2021
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Öffentliche Bekanntmachung 
zu den Jahresabschlüssen 2010 bis 2017 der Gemeinde Mühlenfließ  

und Entlastung des Amtsdirektors

Nachfolgende Beschlüsse wurden in der öffentlichen Sitzung der Gemeinde 
Mühlenfließ am 15.06.2021 beschlossen:

Beschluss 40/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2010.

Beschluss 41/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2010 der Gemeinde Mühlenfließ.

Beschluss 42/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2011.

Beschluss 43/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2011 der Gemeinde Mühlenfließ.

Beschluss 44/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2012.

Beschluss 45/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2012 der Gemeinde Mühlenfließ.

Beschluss 46/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2013.

Beschluss 47/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2013 der Gemeinde Mühlenfließ.

Beschluss 48/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2014.

Beschluss 49/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2014 der Gemeinde Mühlenfließ.

Beschluss 50/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2015.

Beschluss 51/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2015 der Gemeinde Mühlenfließ.

Beschluss 52/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2016.

Beschluss 53/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2016 der Gemeinde Mühlenfließ.

Beschluss 54/GVMü
Die Gemeindevertretung beschließt den vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark geprüften Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2017.

Beschluss 55/GVMü
Die Gemeindevertretung Mühlenfließ erteilt dem Amtsdirektor, als Haupt-
verwaltungsbeamten, die Entlastung für die Haushaltswirtschaft des Haus-
haltsjahres 2017 der Gemeinde Mühlenfließ.

Niemegk, 29.07.2021

Hemmerling
Amtsdirektor
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehenden, in der Sitzung der Gemeindevertretung Mühlenfließ am 15.06.2021 gefassten Beschlüsse 
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2010,
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2011,
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2012,
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2013,
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2014,
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2015,
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2016,
über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 der Gemeinde Mühlenfließ und die Entlastung des Amtsdirektors für das Haushaltsjahr 2017,

werden gemäß § 82 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg durch Veröffentlichung im Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Niemegk, 
dem „Amtsblatt für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote“ bekannt gemacht.
Die Jahresabschlüsse werden mit ihren Anlagen der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark als Allgemeine Untere Landesbehörde 
zur Kenntnis gegeben.
Die gesamten Jahresabschlüsse 2010 bis 2017 der Gemeinde Mühlenfließ mit den Anlagen liegen in den Räumen des Amtes Niemegk, Großstraße 7 in 
14823 Niemegk während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

Niemegk, 29.07.2021

Hemmerling
Amtsdirektor

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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 „Touristerei“ heißt  
die neue Touristinfo in Wiesenburg 
Die Gemeinde Wiesenburg/
Mark betreibt ab August im 
Rathaus eine barrierefreie 
Touristinformation. Das Sekre-
tariat ist nach umfangreicher 
Modernisierung ein schicker 
Empfangsraum für Einwohner 
und Gäste geworden. Die 
Zusammenarbeit mit dem 
Tourismusverein Wiesenburg/
Mark ermöglicht weiterhin die 
Nutzung der Angebote im 
Schlossturm – Museum und 
Turmbesteigung. Die Wiesen-

burger setzen damit ein Zeichen 
für den Fortbestand und die 
Qualifizierung der persönli-
chen touristischen Beratung 
und besucherfreundlichen 
Service, denn wie schon der 
Tourismusverein im Turm 
öffnet die Touristerei täglich. 
Ulrike Maeßen und Kirsten 
Gensicke im Rathaus sowie 
Henry Hesse und die ehrenamt-
lich tätigen Vereinsmitglieder 
im Turm sind die kompetenten 
Ansprechpartner.

Der nächste Flämingbote für die Gemeinde Wiesenburg/Mark, 
das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote – 

erscheint am 10. September 2021.

Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 26. August 2021.

Zum Titelfoto: 
Die neue, barrierefreie Touristinfo im Wiesenburger Rathaus.

Foto: Uta Hohlfeld

Chansons und Croissants  
im Schlosspark
Atmosphärisches Konzert im Park in Vorbereitung

Am Sonntag, 22. August gibt es 
am Nachmittag französische 
Chansons im Schlosspark 
Wiesenburg.
Das Duo Saltim’band sind die 
französische Sängerin und 
Schauspielerin Amandine 
Thiriet und die deutsche  
Akkordeonistin Barbara Klaus-
Cosca aus Berlin. Ihr aktuelles 
Programm mit französischen 
Chansons über Paris und die 
Liebe verbreitet die Atmosphäre 
von alten französischen Bars 
und Bistros. Die Beschwingtheit 
und der Charme der bekannten 
Chansons von Jaques Brel bis 
Edith Piaf und von Charles 
Aznavour bis Charles Trenet 
verzaubern und bringen so das 
alte Paris in den Wiesenburger 
Schlosspark an die schwim-
mende Bühne im Schlossteich.

Das Duo Saltim’band aus Berlin
gastiert im Schlosspark Wiesen-
burg
Sonntag, 22. August, 15:00 Uhr.
Das Gartendenkmal lädt seine 
Gäste nicht nur zum Flanieren 
ein. Neben den französischen 
Chansons werden an diesem 
Nachmittag selbstverständlich 
auch frische Croissants und 
weitere kulinarische Genüsse 
Frankreichs im Schlosspark 
nicht fehlen. 
Tickets: 
Kartenvorverkauf bis 15. Au-
gust, Preis 10 €, an der Abend-
kasse 15 €
Karten sind erhältlich in den 
Touristeninfos Bad Belzig und 
Wiesenburg/Mark 
Tel. 033849/30 980 oder 
033849/798-0 oder zu bestellen 
unter: info@schlosspark-wie-
senburg.de

www.heimatblatt.de

Lokaler geht’s nicht

Rund
um die Uhrin denOrtszeitungenIhre eigeneAnzeige
schalten.

Heimatblatt
BRANDENBURG
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Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Dann sind wir für Sie da.

In Ihrer Region
seit 1998

 033841 · 44190
www.steinhardtimmobilien.de

über 100
Jahre

Steinmetz-Meisterbetrieb  in Ziesar   seit         1896

Grabmale · Natursteine
Inhaber: Herr Nicola Gerlach

14793 Ziesar • Lindenstraße 4 a • Telefon/Telefax 03 38 30 411
www.steinmetzbetrieb-gerlach.de
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Heizung Sanitär GmbH

– Meisterbetrieb –

Tel.: 033841 / 423 29

� Öl-/Gasheizungen
� Solar-/PV-Anlagen
� Holz-/Pelettheizungen
� Wartung/Reparatur

www.Heizung-Berlin-Brandenburg.de

Kaminöfen & Sauna
Preiswert heizen mit Holz und Pellets

Kaminöfen, Pelletöfen, Saunaholzöfen
Edelstahl- und Keramikschornsteine
Sauna- und Gartenhäuser, Carports

Telefon 033845 / 43016    Mobil 0173 / 2030458

Inh. F. Jürvitz
Auf der Heide 21a
14822 Borkheide

www.l iefepro.de
kaminofen@lifepro.de

Wollen Sie andere teilhaben 
lassen an Ihrer Freude,
sich herzlich bedanken 
oder Glückwünsche loswerden?
In vier einfachen Schritten haben Sie Ihre Anzeige  
gestaltet, gebucht und bezahlt.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Motiven oder 
formulieren Sie Ihren eigenen Text.

Jederzeit:
www.heimatblatt.de/
familienanzeigen

25%
Online-Rabatt

Europäisches Nachlasszeugnis versus Erbschein

Mittels Europäischem Nachlasszeugnis 
wird dem Erben die Abwicklung gren-
zübergreifender Erbfälle erleichtert. 
Die Angehörigen des Erblassers kön-
nen damit ihren erbrechtlichen Status 
innerhalb der EU, ausgenommen von 
Großbritannien, Irland und Dänemark 
nachweisen. Es ist ein internationa-
ler Erbschein z. B. für Fälle, in denen 
sich ein Großteil des Vermögens im 
Ausland befindet oder der Erblasser 
zum Zeitpunkt des Erbfalls im Ausland 
gewohnt hat.
Auch wenn das Europäische Nachlas-
szeugnis in Deutschland gilt, verdrängt 
es den deutschen Erbschein nicht. Des-
sen Beantragung ist weiterhin erforder-
lich, wenn die Nachlasssache nicht im 
Zusammenhang mit dem europäischen 
Ausland steht. Zu der Frage, wann die 
Beantragung eines deutschen Erb-
scheins erforderlich ist, berät ein auf 
dem Gebiet des Erbrechts praktizieren-
der Rechtsanwalt.
Die Ausstellung eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses erfolgt aus-
schließlich auf Antrag, wobei die An-
tragsbefugnis bei Erben, Testaments-

vollstrecker, Nachlassverwalter oder 
Vermächtnisnehmer liegt. Der Antrag 
ist bei dem Nachlassgericht zu stellen, 
in dessen Einzugsbereich der Erblasser 
seinen letzten Wohnsitz hatte. Die Be-
antragung bei jedem deutschen Notar 
ist ebenfalls möglich, jedoch mit höhe-
ren Kosten verbunden. 
Das Antragsformular ist in allen 
EU-Ländern einheitlich. Es kann in der 
eigenen Landessprache ausgefüllt wer-
den und gilt dann auch in dieser. Um 
Sprachschwierigkeiten zu vermeiden, 

kann der Antragsteller aber auch eine 
offizielle Übersetzung in der Sprache 
des jeweiligen Auslandes bei einem 
vereidigten Übersetzer veranlassen.
Das Europäische Nachlasszeugnis hat 
eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten. 
Da die Auseinandersetzung von inter-
nationalen Nachlassangelegenheiten 
erfahrungsgemäß länger als 6 Mona-
te dauert, sollte rechtzeitig von der 
Möglichkeit einer Verlängerung nach 
Art. 70 Abs. 3 Europäische Erbrechts-
verordnung Gebrauch gemacht werden.

Die Kosten für das Europäische Nach-
lasszeugnis richten sich nach § 40 
Gerichts- und Notarkostengesetz und 
entsprechen daher denen eines deut-
schen Erbscheins. Sie bestimmen 
sich nach der jeweiligen Höhe des 
Nachlasswertes. Sollte man nach der 
Erteilung eines Erbscheins doch noch 
ein Europäisches Nachlasszeugnis be-
nötigen, können die Kosten des bereits 
erteilten Erbscheins zu 75 % auf die 
des Europäischen Nachlasszeugnisses 
angerechnet werden.
Zu den Antragsinhalten und erforderli-
chen Nachweisen kann ein im Erbrecht 
versierter Rechtsanwalt beraten.
Rechtsanwalt Seehaus ist schwer-
punktmäßig auf den Gebieten des 
Erb-, Familien- und Grundstücks-
rechts sowie des Straf-, Verkehrs- 
und Ordnungswidrigkeitenrechts 
tätig. Sie erreichen die Rechtsan-
waltskanzlei Seehaus & Schulze 
im Büro in Werder Mo-Do. 8.00-
18.00 Uhr und Fr. 8.00-15.00 Uhr unter 
Tel. 03327/ 569 511 und im Büro Bad 
Belzig Mo-Do-9.00-18.00 Uhr und Fr. 
9.00-15.00 Uhr unter Tel. 033841/6020. 

ANZEIGE
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Tourismusverein Zauche-Fläming e. V. informiert:

200 Jahre Neu-Rottstock und andere August-Termine
Es ist nur ein Ortsteil eines 
Gemeindeteils, aber einer, der 
aus Brück nicht wegzudenken 
ist. Neu-Rottstock, ein Ortsteil 
von Rottstock und damit der 
Stadt Brück feiert im August 
seinen 200. Geburtstag. Die 
Lindenstraße und ihre Bebau-
ung mit der Titanenarena ist 
die „Magistrale“ des Gemeinde-
teils. Rund um die Heinrich-Hei-
ne-Straße im sogenannten 
Dichterviertel wurde in den 
vergangenen Jahren viel 
gebaut. Schmucke neue Häuser 
sind entstanden. In Neu-Rott-
stock haben die beiden Land-
wirtschaftsgenossenschaften 
ihren Sitz, hier kann man bei 
„Auto-Blisse“ schmucke Oldti-
mer bewundern und neue 
Fahrzeuge erwerben oder bei 
Familien Stechbart und Müller 
eine Ferienwohnung beziehen. 
Die Einwohner wollen dieses 
Jubiläum feiern, sie laden alle 
am 21. August zum Mitfeiern 
ein. Daneben kann man in der 
„Alten Brücker Post“ das alte 
Handwerk des Papierschöpfens 
erlernen und in Damelang auf 

dem Flugplatz das Fliegen von 
Modellflugzeugen. 
Kunstausstellung – „Retro- 
spektive – 20 Jahre Kunst & 
Kultur“, Alte Brücker Post
Ausstellung: 
von O wie Ostern bis O wie 
Oktober/
So, 4. April bis 3. Oktober 
Öffnungszeiten: Di–Sa nach 
Absprache Tel. 0160/620 93 43, 
sonntags zu „KUNST & KU-
CHEN“ mit wechselnden 
Künstlern

13. bis 15. August, 
Alte Brücker Post, Brück
Traditionelles Papier schöpfen 
und drucken
 Workshop mit Frieda Knie, 
Einführung in unterschiedliche 
umweltschonende Papier-
schöpf- und -drucktechniken

14.  + 15. August um 10–17 Uhr, 
Damelang Flugplatz Leh-
rer-Schüler Fliegen
Der Brandenburger Modellflug-
verein e. V. lädt hiermit alle 
Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zu unserem 

jährlichen Schnupperfliegen 
ein. Jeder kann an diesem 
Wochenende völlig kostenlos 
die „Steuerknüppel“ selbst in 
die Hand nehmen und mit Hilfe 
eines erfahrenen Piloten erste 
Flugversuche unternehmen. 
Wir stellen das komplette 
Equipment. Bitte bringt Zeit, 
gute Laune und vielleicht eine 
Sonnenbrille mit, Sonnencreme 
kann auch nicht schaden. 
Getränke haben wir gegen 
einen kleinen Unkostenbeitrag 
auch vor Ort. Also, für alle die 
Lust haben, mal das Modellflie-
gen auszuprobieren, kommt am 
14. oder 15. August zwischen 
10–17 Uhr auf unser Modell-
fluggelände in Damelang. 
Weitere Infos wie Anfahrt unter 
www.brandenburger-mfv.de 
Bitte beachtet aufgrund der 
aktuellen Situation die aktuel-
len Hygiene Maßnahmen.

15. August, 10 Uhr, 
Pfarrgarten Golzow
 Schulanfangsgottesdienst mit 
Ausstellung des Schulmuseums 
Reckahn, Kremserfahrt, Spiel & 

Spaß und Brunch

20. August ab 10.00 Uhr, 
Backschweintenne, 
Backschweintag, Gömnigk, 
Dorfstraße 10
Backschwein to go und mehr

21. August, 
200 Jahre Neu-Rottstock 
Lindenstraße, Brück
– 13:00 Uhr – Gottesdienst in 
der Kirche Rottstock
– 14:00 Uhr – Umzug von der 
Kirche zur Lindenstraße
danach Straßenfest mit vielen 
Aktionen 

22. August, 14.30 Uhr 
Kirche Golzow 
Sommerkonzert, Gesang: 
Johanna & Laura Tirrel, Musik: 
Sabine Duschl, Kirche Golzow

INFO
TZF e. V., 
Ernst-Thälmann-Str. 59 
14822 Brück,   
Kai Fröhlich,  033844/ 62 158 
oder   
Andreas Koska,  0172 313 34 03

Pfl ege in den eigenen vier Wänden: Diese Kosten können Sie absetzen

Zwischen 2.500 bis 4.000 Euro im 
Monat kann ein Platz in einem Pfl e-
geheim kosten. Und die Hauptkosten 
für Unterkunft und Verpfl egung trägt 
nicht die Kasse, sondern der Pfl ege-
bedürftige selbst. Vielleicht wurden 
deshalb 2,59 Millionen und damit ein 
Drittel aller Pfl egebedürftigen im Jahr 
2017 zu Hause versorgt, wie das Sta-
tistische Bundesamt mitteilte (Sept. 
2019). 
Immerhin sind Kosten für ambulan-
te Pfl egedienste oder ähnliches, die 
nicht von der Kasse übernommen wer-
den als außergewöhnliche Belastung 
absetzbar. Der Vorteil: Es gibt keine 
Grenze nach oben. Aber es gelten be-
stimmte Bedingungen. So zählen nur 
die Kosten für Pfl ege und Betreuung zu 
den außergewöhnlichen Belastungen. 
Wird eine häusliche Pfl egekraft auch 
für Dinge wie Kochen oder Putzen 

bezahlt, können diese Kosten nur als 
haushaltsnahe Dienstleistungen und 
damit maximal 4.000 Euro pro Jahr 
abgesetzt werden. 
Eine weitere Bedingung bei den au-
ßergewöhnlichen Belastungen: Nur 
die Kosten, die über eine fi nanzielle 
Grenze – die „zumutbare Eigenbelas-

tung“ – hinausgehen, sind absetzbar. 
Wie hoch diese zumutbare Belastung 
ausfällt, hängt davon ab, ob man ver-
heiratet ist, Kinder hat und wie hoch 
der Gesamtbetrag der Einkünfte ist. 
Und schließlich: Die pfl egebedürfti-
ge Person muss vom Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung 

(MDK) in einen Pfl egegrad zwischen 
1 und 5 eingestuft worden sein. Wer 
allerdings nur kurzfristig auf Pfl ege 
angewiesen ist, kann die entsprechen-
den Kosten als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend machen, auch ohne 
offi ziellen Pfl egegrad. 

Sie haben noch Fragen? Frau Mi-
chaela Strohm steht Ihnen als Bera-
tungsstellenleiterin gerne zur Verfü-
gung. Entweder vor Ort in der Lehniner 
Straße 11 in 14822 Borkwalde oder 
telefonisch unter 033845/127537 oder 
via E-Mail: Michaela.Strohm@vlh.de 

Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. 
(VLH): Wir sind Deutschlands größter 
Lohnsteuerhilfeverein und beraten 
Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr.11 
StBerG.

ANZEIGE
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Erstes Schild für Gütesiegel Kinderschutz 
an Judoschule Hermann überreicht

In der vom Landkreis Pots-
dam-Mittelmark aus gestarte-
ten Offensive „Kinderschutz im 
Sportverein“ konnte Holger 
Jurich vom Kreissportbund 
Potsdam-Mittelmark e. V. nun 
auch das erste Gütesiegel-Schild 
an den Golzower Sportverein, 
Judoschule Hermann e. V., 
übergeben. Gemeinsam mit 
dem stellvertretenden Bürger-
meister der Gemeinde Golzow, 
Peter Schmieder, wurde das 
Schild in der Trainingsstätte des 
Vereins an den Vorsitzenden 
Heiko Hermann überreicht. 
Dort soll es in den nächsten 
Tagen angebracht werden. Für 
die Erlangung des Gütesiegels 
Kinderschutz haben die Sport-
vereine in Potsdam-Mittelmark 
unterschiedliche Aufgaben zu 
erfüllen, wie die Ernennung von 
mindestens einer Ansprechper-
son als Kinderschutzbeauftrag-
te/r und der Darstellung des 

Gütesiegels und einer Kinder-
schutzkonzeption auf der 
Vereinshomepage. Eine weitere 
Besonderheit beim Gütesiegel 
ist, dass jeder Trainer, Ehren-
amtliche und Vorstände, die mit 
Kindern arbeiten ein erweiter-
tes Führungszeugnis sowie den 
unterzeichneten DOSB-Ehren-
kodex beim Verein vorlegen 
müssen. 
Mit der Offensive Kinderschutz 
im Sportverein will man 
gemeinsam dafür sorgen, dass 
der Sportverein in Pots-
dam-Mittelmark Kindern und 
Jugendlichen einen Schutzraum 
gegen jegliche Art von Gewalt 
und Missbrauch bietet. Der 
Kreissportbund Potsdam-Mit-
telmark wird die Sportvereine 
rund um das Thema Gütesiegel 
Kinderschutz jederzeit gern 
beraten, informieren und 
begleiten.

H. Juhrich

Foto: L. Hermann

Der Brücker Gospelchor sucht  
Verstärkung – komm und sing mit uns!
Jeden Montag treffen wir uns 
um 18:30 Uhr in Brück (aktuell 
im Pfarrgarten) zum gemeinsa-
men Singen – überwiegend 
englische Gospels, hin und 
wieder aber auch mal andere 
Sachen. Da wir uns nun wieder 
treffen können, suchen wir 
fröhliche Menschen zur Verstär-
kung in allen Stimmgruppen 
(besonders dringend in Tenor 
und Bass). Noten-Kenntnisse 
oder Gesangserfahrung sind 
keine Voraussetzung – unser 
Chorleiter ist unglaublich 
geduldig und hat mit seiner 
wohlwollenden, kreativen Art 
aus uns allen schon wundervol-
le Töne herausgezaubert. 
Am Samstag, 4. September, 

veranstalten wir von 11 bis 15 
Uhr in St. Lambertus in Brück 
eine offene Probe, zu der wir 
herzlich Interessierte aus allen 
umliegenden Orten einladen: 
hier kannst du einmal ganz 
unverbindlich ausprobieren, ob 
dir Singen Spaß macht, in 
welcher Stimmgruppe du dich 
gut aufgehoben fühlst und ob 
du unsere Musik magst. Wir 
nehmen uns an diesem Tag viel 
Zeit (2x90 Minuten) und haben 
in der Mittagspause Gelegen-
heit, Fragen zu beantworten 
und uns ein bisschen kennen zu 
lernen. Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt.

Wir freuen uns auf dich!

Suche 
Mehrfamilienhaus von

Privat ab 500 m²
Wohnfl äche

Tel.: 0331 - 28129844
RITTER Fenster & Türen GmbH
Belziger Straße 91
06889 Lutherstadt Wittenberg

Tel. (03491) 64 60 - 0
info@ritterfenster.de

RITTER®

Fenster & Türen
� � � FACHBETRIEB � � �

Assistenz der Bauleitung
Ihre Aufgaben
– Schnittstelle zwischen Bauleitung und Kunden
– Planung und Disposition von Serviceeinsätzen
– Dokumentation von Bauunterlagen

Ihr Profi l
– Technisches Verständnis
– Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
– Sichere MS-Offi  ce-Kenntnisse

Kraftfahrer 7,5 t
für Werkverkehr, mit Fahrerkarte 

Wir suchen (m/w/d):
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Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark informiert:

„Auf Schnupper-Kurs“: Einladung  
zu kostenfreien Schnupperangeboten zum Herbstsemester
Am 16. August startet das 
Herbstsemester 2021. Wir 
laden Sie herzlich dazu ein, am 
20. August mit uns auf kosten-
losen „Schnupper-Kurs“ zu 
gehen. Um das neue Programm- 
angebot kennenzulernen, 
bieten wir Ihnen an unseren 
Standorten in Bad Belzig, 
Kleinmachnow und Werder 
verschiedene Kurse als kurze 
Formate zum Ausprobieren an.
Die Angebote reichen dabei von 
Sprachkursen wie bspw. 
Englisch, Russisch und Schwe-
disch, über kreative Angebote 
wie Malerei und Nähen bis hin 
zu technischen Veranstaltun-
gen zum besseren Verständnis 
des PC oder Laptops, dem 
Internet oder des eigenen 

Smartphones und seiner 
Funktionen. Auch Gesundheits- 
und Gesellschaftsthemen 
kommen nicht zu kurz: Neben 
bspw. Fitness-, Qigong- und 
Yoga-Schnupperkursen wird es 
so auch einen Vortrag zur 
Vorsorgevollmacht geben.
Wem das noch nicht genügt 
oder am Schnuppertag nicht vor 
Ort dabei sein kann, wird 
vielleicht in den angebotenen 
Online-Schnupperkursen 
fündig, so bspw. in einem der 
Entspannungs- oder Sprachkur-
se. Eine Übersicht aller Angebo-
te erhalten Sie unter https://
vhs.link/Schnuppertag.
Es gibt immer einen Weg, 
lautet unser diesjähriges 
Semester-Motto. Bezogen auf 

Ihre Möglichkeiten, sich bei uns 
weiterzubilden, gibt es viele 
Wege! Sie können entweder aus 
zahlreichen Online-Kursen 
auswählen, an denen Sie 
bequem von zu Hause teilneh-
men, oder Sie werden in 
unserem breitgefächerten 
Angebot vor Ort fündig. Neben 
beliebten Dauerbrennern wie 
z. B. zahlreichen Bewegungs- 
und Entspannungskursen oder 
unseren Sprachkursen auf 
unterschiedlichen Niveaustufen 
finden Sie wieder viel Neues. 
Eine kleine Auswahl davon 
enthält unser aktueller Pro-
grammflyer (Download auf 
unserer Website www.kvhs-
pm.de oder vor Ort an bekann-
ten Auslagestellen). Stöbern Sie 

gern online in allen Kursen inkl. 
ausführlicher Beschreibungen 
direkt auf unserer Internetseite. 
Sie können dafür gezielt die 
Suchfunktion nutzen oder 
lassen sich mit einem Klick auf 
die Programmbereiche inspirie-
ren.
Werden Sie gerne auch Fan 
unserer Facebook-Seite https://
www.facebook.com/Kreisvolks-
hochschulePM und verpassen 
Sie keine aktuellen Informatio-
nen mehr.
Anmeldungen zu den Schnup-
per- und Herbstkursen sind 
rund um die Uhr im Web 
möglich. Gerne sind wir auch 
telefonisch und persönlich für 
Sie da.
Wir freuen uns auf Sie!

Verkaufsbüro  Belzig  
www.bauen-im-fl aeming.de

Grundstück 
gesucht!
Ihr Grundstück ist Ihnen zu groß?
Als Hausbauunternehmen suchen 

wir für unsere Bauherrenfami-
lien Grundstücke in Borkheide, 

Wiesenburg, Brück und Niemegk – 
egal wie groß. Wir unterstützen Sie 
bei eventueller Teilung und bei der 
Entsorgung von Abrissobjekten. 
Für Sie als Verkäufer entstehen 

keine Kosten.
Sprechen Sie mich gerne an:

Christel Kohl Tel. 01522 630 22 30

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.
Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark informiert:

Einblick in unser Programm August bis Dezember  
in der KVHS PM in Brück, Niemegk, Treuenbrietzen und Wiesenburg
GESELLSCHAFT
Vorsorgevollmacht, Patienten- 
und Betreuungsverfügung
Niemegk, Mittwoch, 29.09.
ODER
Brück, Donnerstag, 04.11.
18:00 – 19:30 Uhr, entgeltfrei

Der Wolf im Landkreis Pots-
dam-Mittelmark 
Hybrid-Kurs, Online-Teilnahme 
möglich 
Brück, Mittwoch, 06.10.
18:00 – 19:30 Uhr, entgeltfrei

Nur vergesslich – oder doch 
dement?
Niemegk, Mittwoch, 06.10.
18:00 – 20:15 Uhr, entgeltfrei

NEU Outdoor: Pferde- und 
Selbsterfahrung: Schön, mich 
kennenzulernen
Wiesenburg, Sonntag, 19.09.
10:00 – 16:30 Uhr, 37,60 €, erm. 
28,20 €

NEU Zukunft ohne Zukunft? 
Wie wir der Klimakrise 
begegnen können
Hybrid-Kurs, Online-Teilnahme 
möglich
Bad Belzig, Mittwoch, 29.09.
18:00 – 19:30 Uhr, 6,20 €, erm. 
4,70 €

GESUNDHEIT
Sanftes Yoga | Einführung
Treuenbrietzen,10x mittwochs, 
ab 08.09., 18:00 – 19:30 Uhr, 
70,00 €, erm. 52,50 €

Atem – Bewegung – Entspan-
nung – Yoga für den Einstieg
Brück, 10x dienstags, ab 24.08.
19:00 – 20:30 Uhr, 70,00 €, erm. 
52,50 €

NEU Outdoor: Achtsamkeit 
und Meditation mit Pferden
Wiesenburg, Sonntag, 12.09.
10:00 – 16:30 Uhr, 37,60 €, erm. 
28,20 €

Stressbewältigung im Be-
rufsalltag durch Yoga und 
Meditation | Bildungsfreistel-
lung Wiesenburg, Mittwoch 
– Freitag, ab 08.09., 09:00 – 
15:30 Uhr, 132,00 €

Mag ich nicht – esse ich nicht | 
Einführung
Bad Belzig, Mittwoch, 22.09.
19:00 – 20:30 Uhr, 8,20 €, erm. 
6,20 €

Online: Neues entdecken – 
Meditieren lernen
von zu Hause, 8x montags, ab 
13.09., 18:00 – 18:45 Uhr, 
32,80 €, erm. 24,60 €

KULTUR/GESTALTEN
NEU Aktzeichnen/Aktmalerei 
| Einführung
Treuenbrietzen, 10x montags, 
ab 20.09., 18:00 – 19:30 Uhr, 
82,00 €, erm. 61,50 €

NEU Flechten | Einführung
Bad Belzig
im Herbst, Samstag, 09.10.
10:00 – 17:15 Uhr, 36,90 €, erm. 
27,70 € ODER in der Weih-
nachtszeit, Samstag, 11.12.
10:00 – 13.00 Uhr ODER
14:00 – 17:00 Uhr
je Kurs 16,40 €, erm. 12,30 €

NEU Endlich nähen lernen | 
Einführung
Treuenbrietzen, 5x donnerstags, 
ab 23.09., 18:00 – 21:00 Uhr, 
70,00 €, erm. 52,50 €

Bücher gratis selbst publizie-
ren
Bad Belzig, Samstag, 02.10.
10:00 – 15:00 Uhr, 24,60 €, erm. 
18,50 €

SPRACHEN
NEU Englisch für Anfänger*in-
nen A1.1
Niemegk, 10x montags, ab 
20.09., 10:00 – 11:30 Uhr, 
62,00 €, erm. 46,50 € 
ODER 18:00 – 19:30 Uhr, 
82,00 €, erm. 61,50 €

Englisch A2.1
Treuenbrietzen, 14x mittwochs, 
ab 18.08., 18:00 – 19:30 Uhr, 
86,80 €, erm. 65,10 €

Englisch B1.4
Brück, 14x dienstags, ab 17.08.
18:00 – 19:30 Uhr, 114,80 €, 
erm. 86,10 €

English Conversation B1
Niemegk, 10x donnerstags, ab 
26.08., 18:00 – 19:30 Uhr, 
100,00 €, erm. 75,00 €

Niederländisch für die Reise | 
Einführung
Bad Belzig, 5x samstags, ab 
11.09., 10:00 – 13:00 Uhr, 
82,00 €, erm. 61,50 €

Italienisch Crashkurs für 
Fortgeschrittene
Bad Belzig, 5x samstags, ab 
11.09., 14:00 – 17:00 Uhr, 
100,00 €, erm. 75,00 €

Norwegisch für die Reise
Bad Belzig, 5x samstags, ab 
06.11., 10:00 – 13:00 Uhr, 
82,00 €, erm. 61,50 €

NEU Spanisch A1.1 für Anfän-
ger*innen
Beelitz, 8x montags, ab 13.09.
18:00 – 19:30 Uhr, 65,60 €, erm. 
49,20 €

BERUF/IT/MEDIEN 
PC und Internet – 
Einführungskurs 
Treuenbrietzen, 6x montags, ab 
15.11., 17:00 – 19:15 Uhr, 
72,00 €, erm. 54,00 €

Computerkenntnisse 
erweitern
Bad Belzig, 5x donnerstags, ab 
02.09., 16:00 – 18:15 Uhr, 
75,00 €, erm. 56,30 €

Word und Excel für Berufstäti-
ge (Bildungsfreistellung)
Bad Belzig, Montag – Mittwoch, 
ab 18.10., 09:00 – 15:30 Uhr, 
134,40 €

Fit mit dem Smartphone (50+)
Treuenbrietzen, 4x montags, ab 
13.09., 17:00 – 19:15 Uhr 
ODER
Niemegk, 4x donnerstags, ab 
14.10., 09:45 – 12:00 Uhr
je Kurs 48,00 €, erm. 36,00 €

Fit mit dem Smartphone – wei-
tere Funktionen
Treuenbrietzen, 4x montags, ab 
11.10., 17:00 – 19:15 Uhr 
ODER

Bad Belzig, 4x montags, ab 
08.11., 14:30 – 16:45 Uhr
je Kurs 48,00 €, erm. 36,00 €

Videotelefonieren mit Skype, 
16.10.2021
YouTube – Videos erklären die 
Welt 06.11.2021
Pinterest – Inspiration durch 
Bilder, 17.11., Bad Belzig
9:00 – 12:00 Uhr, 16,00 €, erm. 
12,00 €/Termin

NEU Meine erste Website – Er-
stellen und Pflege
Beelitz, 2x samstags, ab 02.10.,
10:00 – 16:30 Uhr, 75,20 €, erm. 
56,40 €

Weitere Word-, Excel-, Office 
2016- und Open Office – Kurse 
unter www.kvhs-pm.de

Xpert-Business Webinare
Online – an Ihrem PC zu Hause
mit bundesweit anerkannten 
Abschlüssen z. B.

Finanzbuchführung 1 + 2
Lohn und Gehalt 1 + 2
EÜR, Bilanzierung
Kosten- und 
Leistungsrechnung
Betriebliche Steuerpraxis
Personalwirtschaft
Dienstag und Donnerstag, ab 
09.11., 18:30 – 20:30 Uhr,  
11 – 20 Termine,
ab 165,00 – 285,00 €/Kurs 
(abhängig vom Kurs)

Weitere Informationen unter 
www.kvhs-pm.de

INFO

Kreisvolkshochschule
Puschkinstraße 13
14806 Bad Belzig

 033841 45430 
www.kvhs-pm.de
info@kvhs-pm.de
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Parkfest
im Schlosspark Wiesenburg

ANZEIGEN

14.
August

2021

Schlamauer Straße 2 · 14827 Wiesenburg
Tel. 0172 8 21 70 22 · Fax: 033849/29 93 20

E-Mail: svenjeskefl iese@hotmail.de

Fliesenlegerfachbetrieb
Fliesen- und Trockenbau

SVEN JESKE

Elektro
          

 Flechsig
GmbH

ELEKTROANLAGENBAU

Reudener Str. 51a | 14827 Wiesenburg/OT Medewitz
Tel.: 03 38 49 / 5 04 97 | Fax: 03 38 49 / 5 20 84

• Licht- und Kraftanlagen
• Industrieanlagen

• Nachtspeicheranlagen
• Steuerungstechnik

Dachdeckerei Hummel
Meisterbetrieb

Ihr Dachdeckerbetrieb in Wiesenburg /OT Medewitz

 0173 - 6572718
      033849 - 51999

 dd-hummel@web.de
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Viel 
Vergnügen 

beim 
diesjährigen 

Parkfest!



FLÄMINGBOTE | 13. August 2021 | Woche 32 | 19 |

ANZEIGEN

Programm im Schlosspark 

Samstag, 14. August

14 – 18 Uhr | Durch den Park geschlendert mit Spiel und 
Spaß!
U. a. Ponyreiten, Bootsfahrten auf dem Schlossteich, Aqua- 
Zorbing, Bastelstraße, Riesenseifenblasen, Kinderschminken,  
ein sportlicher Parcours des TSV Wiesenburg, Hüpfburg.
Es gibt Eis, Waffeln, Slushi, Süßigkeiten, Langos,  
Leckeres vom Grill sowie Kaffee und Kuchen.
Bitte informieren Sie sich vorab über kurzfristige Änderungen 
und die aktuellen Coronabestimmungen.
Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

14 – 18 Uhr | Buntes Programm auf der Festwiese
Musikalisch führt das Jugendblasorchester Wiesenburg sowie 
die Diskothek „Hypodrom“ durch den Nachmittag.
Auf der Bühne sind große und kleine Besucher eingeladen
mitzumachen, zu tanzen und zu singen!

ab 20 Uhr | Tanz auf der Festwiese – unter Vorbehalt!
Für den richtigen Sound am Abend sorgt die Diskothek
„Hypodrom“ mit DJ Andreas Täge.

22 Uhr | Großes Feuerwerk im Park – unter Vorbehalt!
Traditionell erstrahlt gegen 22 Uhr der Himmel über dem
Schlosspark in einer leuchtenden Farbenpracht.

Rund um das Parkfest
17.00 Uhr | Orgelandacht  
mit Domkantor KMD Marcell Fladerer-Armbrecht
in der St. Marienkirche Wiesenburg. Davor gibt es im 
„Jahr der Orgel“ für Kinder einiges zum Thema „Orgel“ 
vor der Kirche zu entdecken.

Maurermeister
Thomas Schäl
14823 Groß Marzehns | Schulstraße 2a
Tel.  (033848) 6 00 11
Mobil 0173 / 6 32 46 93

Viel 
Spaß
zum 
Parkfest!

Bitte informieren Sie sich vorab über kurzzeitige Änderungen 
und die aktuellen Coronabestimmungen. 
 
Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.
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Veranstaltungen 
Termine

14./15.08.
10:00 Uhr | Lehrer-Schüler 
Fliegen 
Der Brandenburger Modell-
flugverein e. V. lädt hiermit al-
le Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene zu unserem jährli-
chen Schnupperfliegen ein. Je-
der kann an diesem 
Wochenende völlig kostenlos 
die „Steuerknüppel“ selbst in 
die Hand nehmen und mit 
Hilfe eines erfahrenen Piloten 
erste Flugversuche unterneh-
men. Wir stellen das komplet-
te Equipment. Bitte bringt Zeit, 
gute Laune und vielleicht eine 
Sonnenbrille mit, Sonnen-
creme kann auch nicht scha-
den. Getränke haben wir ge-
gen einen kleinen 
Unkostenbeitrag auch vor Ort. 
Also, für alle die Lust haben 
mal das Modellfliegen auszu-
probieren, kommt am 14. oder 
15.08. zwischen 10–17 Uhr auf 
unser Modellfluggelände in 
Damelang. Weitere Infos wie 
Anfahrt unter www.branden-
burger-mfv.de. Bitte beachtet 
aufgrund der aktuellen Situa-
tion die aktuellen Hygiene 
Maßnahmen. 
 Brandenburger Modellflug-
verein e. V. 
Modellfluggelände in Dame-
lang

14.08.
18:00 Uhr | Konzert: Bononci-
ni und Händel – „Tweed-
le-dum and Tweedle-dee“: 
die Protagonisten des Londo-
ner Opernstreits unter die Lu-
pe genommen...
Sängerinnen und Sänger der 
HfM Hanns Eisler Berlin Vio-
loncelli, Theorbe Leitung und 
Cembalo: Robert Nassmacher 
In Kooperation mit Kulturfeste 
im Land Brandenburg

 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin 
Klosterkirche Lehnin

21:00 Uhr | Nachtkonzert: 
Werke für Laute. „Joseph – 
Die Träume des Pharao“ 
Andreas Arend, Laute
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin 
Klosterkirche Lehnin

17.08.
18:30 Uhr | Sprechstunde des 
Bürgermeisters der Stadt 
Brück 
Sprechstunde für die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt 
Brück mit dem Bürgermeister 
Matthias Schimanowski. Zeit: 
Immer dienstags (in den un-
geraden Kalenderwochen) 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr. 
Ort: AWO Mehrgenerationen-
haus „Alte Korbmacherei“ 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4d 
14822 Brück In den Sommer-
monaten finden die Sprech-
stunden im Naturbad Brück 
statt. An der Plane 1A 14822 
Brück Kontakt: (033844) 52236 
(0173) 2176750 E-Mail: m.
schimanowski@amt-brueck.
de 
 Stadt Brück, Naturbad Brück

21.08.
13:00 Uhr | 200 Jahre 
Neu-Rottstock – 13 Uhr – 
Gottesdienst in der Kirche 
Rottstock – 14 Uhr – Umzug 
von der Kirche zur Lindenstra-
ße danach Straßenfest mit 
vielen Aktionen.
 Rottstock

22.08.
16:00 Uhr | Konzert: Orgel 
und Trompete. „Joseph – Der 
Eilbote“
Henry Moderlak, Trompete 
Gerhard Oppelt, Orgel
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin 

Klosterkirche Lehnin
28.08.
09:30 Uhr | Bürgermeister-
sprechstunde Borkheide  
 Ort: Gemeindehaus Am 
Kirchanger 3 Zeit : 09.30–12:30 
Uhr Tel.: 033845 40354  
Borkheide

16:00 Uhr | Konzert: „Joseph 
and his Brethren“ – Oratori-
um von G. F. Händel. 
„Thomas Mann: Joseph und 
seine Brüder“
Solisten, Lehniner Kantorei, 
Singschule Kloster Lehnin, 
Gäste, Berlin Baroque Leitung: 
Gerhard Oppelt 
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin 
Klosterkirche Lehnin

29.08.
10:30 Uhr | Gottesdienst im 
Orgelband. „Joseph – Die Be-
rufung“ 
Virtuelle Übernahme des 
Brandenburger Orgelbands 
von Nauen Gerhard Oppelt, 
Orgel 
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin 
Klosterkirche Lehnin

16:00 Uhr | Konzert: Senza 
Basso. „Joseph- Huij und Tu-
ij“
Auf dem Weg zu Bach 
Nadja Zwiener, Violine 
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin
Klosterkirche Lehnin

31.08.
18:30 Uhr | Sprechstunde des 
Bürgermeisters der Stadt 
Brück 
Sprechstunde für die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt 
Brück mit dem Bürgermeister 
Matthias Schimanowski. Zeit: 
Immer dienstags (in den un-
geraden Kalenderwochen) 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr. 
Ort: AWO Mehrgenerationen-
haus „Alte Korbmacherei“ 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4d 
14822 Brück In den Sommer-
monaten finden die Sprech-
stunden im Naturbad Brück 
statt. An der Plane 1A 14822 
Brück Kontakt: (033844) 52236 
(0173) 2176750 E-Mail: m.

schimanowski@amt-brueck.
de
 Stadt Brück, Naturbad Brück

04./05.09.
11:00 Uhr | 17. Flämingmarkt 
in Cammer 
Am 1. Septemberwochenende 
zwischen 11 und 18 Uhr lädt 
das Zweimühlendorf Cammer 
erneut zu einem Besuch ein. 
Bereits 2014 fand hier im alten 
Gutspark die traditionelle Ver-
anstaltung statt. Auf dem Flä-
mingmarkt erwarten unsere 
Gäste vielfältige kulinarische, 
kulturelle und handwerkliche 
Angebote. Alte Hand-
werkstechniken wie Schnit-
zen, Töpfern, Spinnen oder 
Mehl mahlen werden vorge-
führt. Neben Kartoffelspeziali-
täten – ob als Brot, Bratwurst, 
Marmelade, Puffer oder 
Schnaps – erfreuen Wildbock-
wurst und frisch geräucherter 
Fisch den Gaumen. Tanzgrup-
pen, Blasorchester und Chöre 
zeigen ihr Können und gestal-
ten ein abwechslungsreiches 
Bühnenprogramm für Alt und 
Jung. Während die kleinen 
Gäste beim Karussellfahren, 
Basteln oder Seidenmalerei 
aktiv werden können, haben 
Sie die Möglichkeit, Handwer-
kern über die Schulter zu 
schauen oder nach ausgefalle-
nen Geschenken zu stöbern. 
Die Aktion „48 Stunden Flä-
ming“ wird aufgrund der Ein-
schränkungen in Bezug auf 
die Pandemie in diesem Jahr 
leider nicht stattfinden. Es ist 
aber geplant, einen Shuttle-
verkehr von und zum Bahnhof 
Brück/Mark einzurichten.
 LAG Fläming-Havel e. V. 
Gutspark Cammer

04.09.
16:00 Uhr | Konzert: CONTI-
NUUM. „Joseph – Urim und 
Tummim“
Werke von Claudio Montever-
di, Salvatore Sciarrino, David 
Lang CONTINUUM: Marie Lui-
se Werneburg & Viola Blache 
– Sopran; Bernadette Becker-
mann – Alt; Benedikt Krist-
jánsson & Richard Resch – 
Tenor; Matthias Winckler und 
Felix Schwandtke – Bass; Phil-
ipp Lamprecht – Percussion; 

Veranstaltungen, Termine & Ausstellungen

KALENDER
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Elina Albach – Orgel, Cembalo 
& Leitung
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin 
Klosterkirche Lehnin

11.09.
09:30 Uhr | Bürgermeister-
sprechstunde Borkheide  
 Ort: Gemeindehaus Am 
Kirchanger 3 Zeit : 09.30– 
12:30 Uhr Tel.: 033845 40354, 
Borkheide

12.09.
17:00 Uhr | Konzert: Cemba-
lo-Recital. „Joseph – Der Ge-
segnete“ 
Elina Albach, Cembalo 
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin
Klosterkirche Lehnin

13.09.
10:00 Uhr | Gesprächs- und 
Informationsforum „Frauen-
frühstück“ 
Frauenfrühstück der dfb Basis-
gruppen. Das Gesprächs- und 
Informationsforum „Frauen-
frühstück“ von 10 Uhr bis 
max. 13 Uhr 
 Gemeindehaus Kirchanger 3 

14.09.
18:30 Uhr | Sprechstunde des 
Bürgermeisters der Stadt 
Brück
Sprechstunde für die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt 
Brück mit dem Bürgermeister 
Matthias Schimanowski. Zeit: 
Immer dienstags (in den un-
geraden Kalenderwochen) 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr. 
Ort: AWO Mehrgenerationen-
haus „Alte Korbmacherei“ 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4d 
14822 Brück In den Sommer-
monaten finden die Sprech-
stunden im Naturbad Brück 
statt. An der Plane 1A 14822 
Brück Kontakt: (033844) 52236 
(0173) 2176750 E-Mail: m.
schimanowski@amt-brueck.
de
 Stadt Brück, Naturbad Brück

20:00 Uhr | Bach-Motteten im 
Orgelband“. Joseph – Der gro-
ße Zug“ 
Virtuelle Übergabe des Bran-

denburger Orgelbands an 
Potsdam J. S. Bach, Motetten 
„Singet dem Herrn“ – „Komm, 
Jesu, komm“ Cantores mino-
res Berlin Leitung und Orgel: 
Gerhard Oppelt 
 Evangelische St. Marien-Klos-
terkirchengemeinde Lehnin 
Klosterkirche Lehnin

17.09.
Tag der Landjugend 
Der Freitag vor dem Fest ist 
dem „Tag der Landjugend“ 
vorbehalten. Grundschüler der 
Grundschule Brück werden in 
Projekten viel über die Land-
wirtschaft, Natur und gesun-
de Ernährung erfahren. Schü-
ler und Jugendliche lernen bei 
dieser Gelegenheit unseren 
ländlichen Raum auch außer-
halb ihres Heimatortes mit 
seinen vielfältigen Traditio-
nen und Zukunftschancen 
kennen. Sie erhalten die Mög-
lichkeit, Landwirtschaft haut-
nah zu erleben und mit Land-
wirten über Perspektiven auf 
dem Land zu sprechen. Unser 
Ziel ist es, Kinder und Jugend-
liche anzuregen, die Zukunft 
unserer Dörfer und Gemein-
den mit Leben zu erfüllen und 
mitzugestalten.
 KLV, Sportplatz Brück

18./19.09.
24. Kreiserntefest 
Erntefeste werden überall dort 
gefeiert, wo Menschen Acker-
bau betreiben und Früchte an-
bauen. Sie gehören zu den äl-
testen Festen der Menschheit 
und sind weltweit verbreitet. 
Dieser Tradition haben sich 
auch die Landfrauen ver-
schrieben und gestalten ge-
meinsam mit dem Kreisbau-
ernverband und seinen 
Landwirtschaftsbetrieben das 
Kreiserntefest. In jedem Jahr 
sind wir in einer anderen Re-
gion unseres recht großen 
Landkreises zu Gast. Für 2021 
hatte sich Brück beworben, 
denn hier gibt es alljährlich 
ebenso ein tolles Erntefest, 
was in diesem Jahr als Kreis- 
erntefest gefeiert werden soll. 
Das 24. Kreiserntefest soll am 
18. und 19. September in 
14822 Brück auf dem Gelände 
des Sportplatzes gefeiert wer-

den. Unter Einbeziehung vie-
ler Akteure möchten wir ge-
meinsam ein tolles Erntefest 
auf die Beine stellen. Brück, als 
landwirtschaftlich geprägtes 
Städtchen liegt eingebettet 
zwischen Zauche und Hohem 
Fläming. Das dünn besiedelte, 
vornehmlich landwirtschaft-
lich geprägten Gebiet, das sich 
am Ausgang des Baruther Ur-
stromtals in den Belziger 
Landschaftswiesen fortsetzt, 
bietet sich als Austragungsort 
für ein Kreiserntefest an. Gut 
auch von Potsdam oder Berlin 
aus erreichbar, wird es be-
stimmt zahlreiche interessier-
te Besucher anlocken. Viele 
der angesprochenen Einwoh-
ner und Interessenvertreter 
verschiedenster Vereine, wol-
len die Hauptorganisatoren, 
den Brücker Bürgerverein e. V. 
gemeinsam mit dem Kreis-
landfrauenverband und dem 
Kreisbauernverband PM e. V., 
aktiv bei den Vorbereitungen 
und der Durchführung unter-
stützen. Haupt- oder Nebener-
werb, ebenso wie kommunale 
Vertreter werden uns gewiss 
in unserem gemeinsamen 
Vorhaben unterstützen. Der 
Freitag vor dem Fest ist dem 
„Tag der Landjugend“ vorbe-
halten. Grundschüler der 
Grundschule Brück werden in 
Projekten viel über die Land-
wirtschaft, Natur und gesun-
de Ernährung erfahren. Schü-
ler und Jugendliche lernen bei 
dieser Gelegenheit unseren 
ländlichen Raum auch außer-
halb ihres Heimatortes mit 
seinen vielfältigen Traditio-
nen und Zukunftschancen 
kennen. Sie erhalten die Mög-
lichkeit, Landwirtschaft haut-
nah zu erleben und mit Land-
wirten über Perspektiven auf 
dem Land zu sprechen. Unser 
Ziel ist es, Kinder und Jugend-
liche anzuregen, die Zukunft 
unserer Dörfer und Gemein-
den mit Leben zu erfüllen und 
mitzugestalten. Traditionell 
führen wir am Sonnabend ein 
Kreisleistungspflügen im 
Beet- oder Gespannpflügen 
durch. Es ist das Einzige seiner 
Art im Land Brandenburg und 
darauf sind wir stolz. Wir ver-
anstalten diesen Wettbewerb 
„kreisoffen“. Hier kann man 
sich für weitere Wettbewerbe 

qualifizieren. Schöne Pro-
grammpunkte für Sonnabend 
und Sonntag sind in Vorberei-
tung. Am Sonntag soll es einen 
Erntegottesdienst und einen 
Festumzug geben. Zum Gelin-
gen eines Erntefestes gehören 
an beiden Tagen neben Aus-
stellungen, Wettbewerben 
und viel Musik, auch Spiel und 
Spaß für Kinder, sowie ein 
schöner bäuerlicher Herbst-
markt. Alle Besucher sollen 
kulinarisch und kulturell auf 
ihre Kosten kommen.
 Bürgerverein Brück e.V. 
i. Z. m. KLV, Sportplatz Brück

25.09.
09:30 Uhr | Bürgermeister-
sprechstunde Borkheide
 Ort: Gemeindehaus Am 
Kirchanger 3 Zeit : 09.30–12:30 
Uhr Tel.: 033845 40354, 
Borkheide

28.09.
18:30 Uhr | Sprechstunde des 
Bürgermeisters der Stadt 
Brück
Sprechstunde für die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt 
Brück mit dem Bürgermeister 
Matthias Schimanowski. Zeit: 
Immer dienstags (in den un-
geraden Kalenderwochen) 
von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr. 
Ort: AWO Mehrgenerationen-
haus „Alte Korbmacherei“ 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 4d 
14822 Brück In den Sommer-
monaten finden die Sprech-
stunden im Naturbad Brück 
statt. An der Plane 1A 14822 
Brück Kontakt: (033844) 52236 
(0173) 2176750 E-Mail: m.
schimanowski@amt-brueck.
de
 Stadt Brück, Naturbad Brück
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Großeltern sind etwas ganz Besonderes
Opa Uli ist zu Besuch – und der 
Mittagsschlaf des kleinen Emil 
längst überfällig. Doch der 
denkt gar nicht daran, ins Bett 
zu gehen. Allein auf dem Boden 
spielen ist allerdings auch nicht 
angesagt. Stattdessen möchte 
Emil herumgetragen werden: 
im Wohnzimmer alle Bücher im 
Regal bestaunen, den Vögeln 
zusehen, die auf dem Balkon 
herumhüpfen, die seltsamen 
Gerätschaften betasten, die 
über der Arbeitsplatte in der 
Küche hängen. Für Opa 
kein Problem! Geduldig 
läuft er mit Emil auf 
dem Arm in der Woh-
nung herum und erklärt 
ihm, was es da alles zu 
sehen gibt. „Deine Geduld ist 
echt bewundernswert“, seufzt 
Mama Kirsten, die dank Opa 
endlich Zeit hat, die Wäsche 
aufzuhängen.
Großeltern sind für ein Kind 
etwas ganz Besonderes. Denn 
bei ihnen ist vieles anders als 
bei den Eltern. Wenn sie mit 
ihrem geliebten Enkelkind 
zusammen sind, ist es unbe-
stritten die Hauptperson. 
Während Mama oder Papa 
genervt sind, weil sich das Baby 
zum zehnten Mal die Socken 
von den Füßchen zieht, klat-
schen Oma und Opa auch beim 
elften Mal noch begeistert 
Beifall. Nicht jeder hat das 
Glück, Großeltern in der 
gleichen Stadt zu haben. Doch 
auch wenn Oma und Opa weit 
weg leben: Halten Sie Kontakt, 
schicken Sie Fotos vom ersten 
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Sabine Weczera M. A.
Elternbriefe Brandenburg
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Waldbrände zu 90 Prozent 
menschengemacht 
Brandenburg verfügt über eine Wald�läche von rund 
1,1 Millionen Hektar (37 Prozent der Landes�läche). 
Während der Waldbrandsaison in Deutschland, die in der Regel 
von März bis Oktober andauert, sollte alles unterlassen 
werden, was zu einem Brand im Wald oder in der Feld�lur 
führen könnte. Der kleinste Funke kann eine Katastrophe 
auslösen. Menschliches Handeln verursacht mehr als 90 Prozent 
aller Waldbrände. Die einzige „natürliche“ Ursache für das 
Entstehen von Waldbränden sind durch Gewitter veursachte 
Blitzeinschläge.

Die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten. 
Ordnungswidrigkeiten können gemäß Waldgesetz (Vorschrift § 23) mit 
einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro geahndet werden.

 Rauchen im Wald und in der Feldfl ur unterlassen!

 Im und am Wald (Mindestabstand 50 m) kein Feuer entzünden!

 Keine glimmenden Zigaretten aus dem (fahrenden) Auto werfen!

 Melden Sie bitte einen bemerkten Brand unverzüglich der 
Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110).

Die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe wird vom Deutschen 
Wetterdienst auf der Grundlage von Wetter- und Vegetations-
daten ermittelt: www.dwd.de

ANZEIGE

Aktuelles rund um die Bahn | www.punkt3.de

Inspiration in Magazinform
AUSFLUGSMAGAZIN „STREIFZÜGE“: EIN BUNTER MIX AUS TOURENTIPPS, SERVICE UND GENUSS

Wer Lust hat auf Entdeckungs touren, 
Geheimtipps sowie spannende 

Reiseberichte aus Berlin-Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern und 
außerdem an informativen Hintergrun-
dinterviews oder leckeren Kochrezepten 
interessiert ist, dem sei die aktuelle 
Ausgabe des Magazins Streifzüge ans 
Herz gelegt. Seit 25 Jahren sind sie die 
Wegbegleiter für alle Abenteuerlustigen, 
neuerdings noch moderner und handli-
cher – ideal für unterwegs. 

Auf knapp 50 Seiten erfährt man 
beispielsweise, dass Brandenburg nicht 
nur das Land der Wälder und Seen ist, 
sondern auch ein Land der industriellen 
Entwicklung. Die „Kathedralen der 
Arbeit“ markierten den technischen 
Fortschritt, der in Form von imposanten 
Fabriken, Anlagen oder Verkehrswegen 
auch in der „märkischen Streusand-
büchse“ Einzug hielt – und eben bis 
heute teilweise zu bestaunen sind. 

Inwieweit Industrie und Kultur seit 
jeher in Beziehung standen und das 
Leben der Menschen beeinfl usste, lässt 
sich eindrucksvoll im Magazin be-
staunen – oder zusätzlich mit der App 
DB Ausfl ug selbst erleben. Idealerweise 
sind die vorgestellten Tourentipps 

nämlich mit der App, die mehr als 
300 Touren bietet, verbunden und dort 
einfach und mobil verfügbar. 

Ein weiteres Highlight aus den Streif-
zügen ist das sogenannte Schlosspark-
Hopping entlang der RB17. Dort wartet 
beispielsweise der größte Park Mecklen-
burg-Vorpommerns am Schloss Lud-
wigslust auf Entdecker:innen. Wer dort 
verweilt, kommt in den Genuss einer 
prachtvollen Anlage im Stil eines 

Englischen Gartens mit verwunschenen 
alten Bäumen, weiten Wiesen, Wasser-
spielen, Grotten, Mausoleen und Grab-
denkmälern. Auch das Schweriner 
Residenzschloss und das Schloss 
Wiligrad liegt auf der Strecke der RB17 
zwischen Wismar und Ludwigslust. 

INFO
Das alles und noch viel mehr wartet 
auf neugierige Entdecker:innen in den 
Streifzügen, die kostenlos erhältlich sind 
in den DB Reisezentren und Tourist-
Informationen, in den Zügen des Regional-
verkehrs oder als Download unter 
www.bahn.de/streifzuege.

Foto: Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen / T. Allrich

Schweriner Schloss 

Tipps und Hinweise zur Fahrradmitnahme im Zug
Sommerzeit ist Radfahrzeit. Wer 
besonders klima freundlich unterwegs 

sein will, plant die Anreise mit der 
Bahn. Damit der Ausfl ug ein voller Erfolg 
wird, helfen ein paar Tipps zur Fahrrad-
mitnahme im Regional- und Nahverkehr.

Auf ein Leihrad setzen
Am entspanntesten ist die Anreise ohne 
eigenes Rad. Daher am besten einen der vie-
len Anbieter für Leihräder nutzen. In der App 
DB Ausfl ug sind bei fast allen Radausfl ügen 
auch Verleiher in Bahnhofsnähe oder sogar 
mit Zustellung zum Bahnhof enthalten.

Stoßzeiten meiden
Montags bis freitags zwischen 6 und 9 Uhr 
sowie zwischen 16 und 19 Uhr sind die 
Züge und S-Bahnen oft voll. Selbiges gilt 
für Sonntagnachmittag und -abend. Diese 
Zeiten daher wenn möglich besser meiden.

Kritische Linien meiden
Dazu zählen bei DB Regio die Linien RE5 
und RE3 zwischen Berlin und der Ostsee, 
sowie zum Teil der RE1 und RE7. 
Züge, bei denen häufi g viele Räder dabei 
sind, sind in den Auskunftsmedien in 
den Zusatzinfos ausgewiesen.

Wahl der Route
Die Tour mit dem eigenen Rad so planen, 
dass sie möglichst an einem S-Bahnhof 
endet. Eine Mitnahme des Fahrrads 
ist durch die höhere Taktdichte dort 
einfacher.

Fahrradticket nicht vergessen
Die 24-Stunden-Karte Fahrrad des Ver-
kehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) 
zum Beispiel gilt 24 Stunden lang ab 
Entwertung bzw. ab dem auf dem Ticket 
aufgedruckten Gültigkeitsbeginn.

Gekennzeichnete Wagen nutzen
Ein Fahrradsymbol am Zug weist den 
Weg zu den Mehrzweckabteilen. Keine 
Mitnahme-Garantie für Fahrräder, denn 
Rollstühle und Kinderwagen haben 
Vorrang – im Zweifel entscheidet 
der:die Kundenbetreuer:in an Bord.

Rücksicht nehmen
Auf Fahrgäste mit viel Gepäck, Kinder-
wagen und Mobilitätseinschränkungen 
achten. Gepäck und Satteltaschen 
abnehmen und das Fahrrad sichern. 
Rechtzeitig den Ausstieg vorbereiten 
und mit den anderen Fahrgästen 
im Zug absprechen.

INFO
www.dbregio-berlin-brandenburg.de
www.vbb.de/radimregio
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